
 

Kanu–Vereinigung–Köpenick e.V 

Bootshaus: Triglawstraße 10 in 12589 Berlin 

 

 

 

 

info@kanu-vereinigung-koepenick.de 

Bankverbindung: Berliner Volksbank, IBAN: DE52100900005601099006 BIC: BEVODEBBXXX; VR-Nr.: - 10782 B -  

www.kanu-vereinigung-koepenick.de 

Beitragsordnung 

„Kanu – Vereinigung - Köpenick e.V.“,  

gültig ab 01. Januar 2025 nach Beschluss der  

Mitgliederversammlung vom 02. November 2024 

 

Mitgliedsbeitrag monatlich:  

 

Erwachsene: 18,00 € 

Erwachsene ermäßigt: (Azubi, Arbeitslose, Studenten, Rentner) 12,00 € 

Kinder, Jugendliche: (ab 8. bis vollendeten 17. Lebensjahr): 6,00 € 

Kinder: (bis zum vollendeten 7. Lebensjahr): frei 

 

Das dritte zahlende Mitglied einer Familie bezahlt entsprechend seiner Beitragsklasse die 

Hälfte, wenn zwei Familienmitglieder nicht ermäßigt bezahlen.  

Bei Zahlung des kompletten Beitrags für das laufende Jahr bis zum 28.02. vermindert sich 

dieser um einen Monatsbeitrag.  

Mitglieder, die bis zum 31.12. des laufenden Jahres ihren Beitrag nicht vollständig bezahlt 

haben, zahlen einen Monatsbeitrag zusätzlich. 

 

 

 

weitere Beiträge: 

Kaution für Vereinsschlüssel einmalig:                                                                                                25,00 € 

Bei Neuaufnahme von Mitgliedern beträgt die Aufnahmegebühr  

einen Monatsbeitrag 

 

Pro Mitglied ist ein Bootsstand kostenfrei, jeder weitere Bootsstand kostet pro Jahr einen 

Zusatzbeitrag von: 

 

120,00 € 

 

  

Leihgebühr pro Tag und Vereinsboot für Nichtmitglieder: 10,00 € 

 

Tagesgäste bis 4 Stunden Aufenthalt am ersten Tag. 

 

frei 

 

Ab der 5 Stunde Aufenthalt incl. Übernachtung pro Nacht (Abreise am Folgetag bis 

12:00 Uhr):  

Gäste von Mitgliedern 

Begleitende Kinder bis vollendetem 17. Lebensjahr: 

 

5,00 € 

frei 

 

Alle anderen Gäste: 

Begleitende Kinder bis 7. Lebensjahr: 

ab 8. Lebensjahr bis vollendeten 17. Lebensjahr: 

10,00 € 

frei 

5,00 € 

 

Bei Veranstaltungen des KVK werden die Übernachtungsgebühren in der jeweiligen 

Ausschreibung gesondert festgelegt.  

 


